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Bitte füllen Sie das Anmeldeformular in Blockschrift aus und senden Sie 

uns das gesamte Formular mit allen Beilagen per Post oder E-Mail zu. 

 
 
 

Ausbildungsvertrag Externe 

1. Personalien des Schülers/der Schülerin 
 

Nachname   

Vorname Rufname 

Geburtsdatum T   M   J   Muttersprache  

Nationalität     Religion 

Heimatort (Schweizer) Geschlecht: ❍ männlich ❍ weiblich 

Geburtsort 

AHV Nr. des Schülers* 756. 
 

* Betrifft Schweizer Bürger und alle in der Schweiz wohnhaften Personen: Sie finden die AHV-Nummer auf der Krankenkassen-Police Ihres Kindes 
oder erfahren sie bei Ihrer Wohn- bzw. Heimatgemeinde. Die Nummer beginnt mit 756. 

 
2. Korrespondenzadresse der Eltern/der Erziehungsberechtigten (Vertragspartner) 

 

Nachname Vater 

Vorname Vater 

Telefon Vater 

E-Mail Vater 

Strasse 

PLZ Ort 
 

Land 

Nachname Mutter 

Vorname Mutter 

Telefon Mutter 

E-Mail Mutter 

Strasse 

PLZ Ort 
 

Land 
 

 

Bei geschiedenen Eltern: Welcher Elternteil ist erziehungsberechtigt? 
 

❍ Vater und Mutter ❍ Mutter ❍ Vater 
 

Wünschen Sie die Informationszustellung an beide Adressen, sofern sie voneinander abweichen?  ❍ Ja ❍ Nein 
 

Ändern sich die Familienverhältnisse, so haben die Eltern das Lyceum Alpinum Zuoz darüber zu informieren und bei 

geänderten Vorsorgeverhältnissen schriftlich neue, gemeinsame Instruktionen zu erteilen. Solange dies nicht der Fall ist, 

wird von den bestehenden Verhältnissen ausgegangen. 

3. Rechnungsadresse (falls anders als Korrespondenzadresse) 
 

Nachname  

 
Vorname 

  

 
Strasse 

  

 
PLZ 

 
Ort 

 
Land 

 
Telefon 

  
E-Mail 

 
 

Foto 

(Bitte nicht 
aufkleben) 
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4. Eintritt ins Lyceum Alpinum Zuoz 
 

Am in Klassenstufe 
 

Angestrebter Abschluss: ❍ Schweizer Matura (Deutsch) 

❍ Zweisprachige Schweizer Matura Deutsch/Englisch 

❍ Schweizer Matura „Maturità Bilingue Grigionese“ Italienisch/Deutsch 

❍ Schweizer Matura „Maturitad Bilingua Grischuna“ Rätoromanisch/Deutsch 

❍ International Baccalaureate Diploma Programme 

❍ International Baccalaureate Career-Related Programme 

❍ nur befristeter Aufenthalt am Lyceum Alpinum Zuoz 

 

Bei Eintritt in die Matura-Abteilung: Bitte für die gewünschte Eintrittsklasse die gewählten Fächer ankreuzen ( ❍  )  

 1. Kl. 

(7. SJ) 

2. Kl. 

(8. SJ) 

3. Kl. 

(9. SJ) 

4. Kl. 

(10. SJ) 

5./6. Kl. 

(11./12. SJ) 

Zweite Landessprache*      

Französisch 

Italienisch 

  ❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

Kunst*      

Bildnerisches Gestalten 

Musik 

   ❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

Schwerpunktfach*      

Bildnerisches Gestalten 

Biologie & Chemie 

Physik & Anwendungen der Mathematik 

Spanisch 

Wirtschaft & Recht 

    ❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

Ergänzungsfach*      

Chemie 

Economics & Law (Immersionsfach) 

Geographie          

History (Immersionsfach) 

ICT 

    ❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

Fakultativkurse**      

Latein 

Mandarin 

Spanisch 

Musikensemble 

Rätoromanisch*** 

Robotik 

Tastaturschreiben 

 
❍ 

 
❍ 

 
❍ 

❍ 

 
❍ 

 
❍ 

 
❍ 

❍ 

❍ 

 
❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

❍ 

 
❍ 

❍ 

* Nur eine Auswahl möglich ** Mehrere Auswahlen möglich *** Obligatorisch (1. und 2. Kl.) für Schülerinnen und Schüler aus einer zweisprachigen 

Primarschule (DE/RM); ab der 3. Kl. als Fakultativkurs (Vorkenntnisse erforderlich) 
 

5. Anmeldung Znüni 

Ich wünsche, dass meine Tochter/mein Sohn das Znüni am Lyceum Alpinum 

Zuoz zum Pauschalbetrag von CHF 180.- pro Schuljahr einnimmt.   ❍ Ja ❍ Nein 
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6. Zusätzliche Angaben 

Bitte vollständig ausfüllen, da diese Informationen für die Schulleitung sehr wichtig sind. 

 

Bisher besuchte Schulen: von/bis/Name und Ort der Schule/Klasse 

 

Von Bis Name und Ort der Schule Klasse 

 
 

 
 

 
 

 
 

Promotionsbedingungen der aktuellen Klasse erfüllt: ❍ Ja ❍ Nein 

 

Sprachkenntnisse (sehr gut, gut, Grundkenntnisse)/Anzahl Schuljahre/Nacharbeit notwendig 

Muttersprache 

Deutsch 

Englisch 

Französisch 

Italienisch 

Deutsch als Fremdsprache 

weitere 

7. Zusätzliche Angaben 

Wurde die Schülerin/ der Schüler je von einer anderen Schule verwarnt oder weggewiesen? ❍ Ja ❍ Nein 

Wenn ja, warum (z.B. wegen Drogen- oder Alkoholmissbrauch)? 

 

 

8. Unfall- und Krankenversicherung 

Bitte beachten Sie, dass die Erziehungsberechtigten der angemeldeten Schülerin/des angemeldeten Schülers die Verant- 

wortung für den Abschluss einer geeigneten Unfall- und Krankenversicherung tragen. 

9. Haftungsausschluss 

Unfall-, Kranken- und Haftpflichtversicherung (obligatorisch) sowie Diebstahlversicherung sind Sache der Eltern bzw. der 

mündigen Schülerin bzw. des mündigen Schülers. Die Schule lehnt daher jegliche Haftung für Schäden an Personen und 

Sachen der im Lyceum Alpinum auszubildenden Schülerinnen und Schülern ab. 

10. Ermächtigung zur Übergabe in ärztliche Obhut / Verarbeitung von Gesundheitsdaten 

Die Schule stellt die gesundheitliche Betreuung der Schülerin bzw. des Schülers sicher. Dazu kann sie die Schülerin bzw. den 

Schüler in ärztliche Behandlung geben, wobei ein Vertrag zwischen Schülerin bzw. Schüler und Arzt oder Spital geschlossen 

wird. Sie verpflichtet sich, bei ernsthafter Erkrankung des Schülers oder bei Krankenhausunterbringung die Eltern umgehend 

zu benachrichtigen. 

  

mailto:info@lyceum-alpinum.ch
http://www.lyceum-alpinum.ch/


Seite 4/6 

Lyceum Alpinum Zuoz AG CH-7524 Zuoz, Switzerland | Tel +41 81 851 3000 | info@lyceum-alpinum.ch | www.lyceum-alpinum.ch 

 

 

 

Die Schule verfügt über ein eigenes Gesundheitszentrum. Um die schulinterne gesundheitliche Versorgung der Schülerin 

bzw. des Schülers zu sichern, verarbeitet die Schule die notwendigen Gesundheitsdaten und kann diese, soweit notwendig, 

an die beigezogenen Ärzte/das Spital weitergeben. 

Die Kosten für ärztliche oder zahnärztliche Behandlung oder einer Spitalunterbringung werden zwischen dem Arzt bzw. dem 

Spital und den Eltern bzw. der Schülerin/dem Schüler direkt abgerechnet. Die Eltern können dem Lyceum Alpinum jedoch 

die Zustimmung erteilen, dass die Zahlungen an die jeweiligen Leistungserbringer über die Schule bzw. das Schülerkonto 

abzurechnen sind. 

Die Eltern sind mit dem Vertragsabschluss verpflichtet, die Schule über Krankheiten und Allergien der Schülerin bzw. des 

Schülers zu informieren, die den Schulbetrieb beeinflussen. Dazu dient das separate Gesundheitsblatt. Die Schule ist nicht 

verpflichtet, allfällig entstehende Mehrkosten aus einer Behandlung oder für Sonderverpflegung zu übernehmen. Bei an- 

steckenden Erkrankungen, die im Epidemiengesetz genannt sind, haben die Erziehungsberechtigten dafür Sorge zu tragen, 

dass der Schüler die Schule nicht betritt bzw. nach Aufforderung durch den Schularzt und/oder des Gesundheitsamtes die 

Schule bis zur Genesung verlässt. Die Genesung ist durch ärztliches Attest nachzuweisen. 

11. Einwilligungserklärung 

Die Eltern erklären sich mit der Drogen- und Alkoholpolitik des Lyceum Alpinum einverstanden. Die Schülerinnen und Schüler 

sind verpflichtet, den von der Schulleitung angeordneten Kontrollen und Tests Folge zu leisten. Die entnommenen Proben 

dürfen durch Fachstellen ausgewertet werden. 

 
12. Personenbezogene Daten 

 

12.1 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Das Lyceum Alpinum verarbeitet die personenbezogenen Daten der Schülerin bzw. des Schülers und der Eltern soweit dies 

für die Erfüllung des Ausbildungsvertrags und die Erbringung der damit zusammenhängenden Leistungen (Ausbildung, 

Betreuung, Administration, Kommunikation) notwendig ist. Die Zwecke der Bearbeitung ergeben sich aus dem Ausbildungs- 

vertrag, den diesem zugehörigen Dokumenten oder allfälliger weiterer Verträge oder Informationen, die mit der Schülerin 

bzw. dem Schüler bzw. den Eltern während der Dauer des Ausbildungsvertrags geschlossen oder übermittelt werden (z.B. 

im Rahmen der Anmeldung für Freizeitangebote, bei Privatunterricht, Anlässe etc.). Wo notwendig, wird im Rahmen der Erhe- 

bung von zusätzlichen Daten oder der Verwendung von Daten für zusätzliche Zwecke eine Einwilligung eingeholt. 

Das Lyceum Alpinum verarbeitet insbesondere folgende personenbezogenen Daten: 
 

• Kontaktinformationen (Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail, weitere Kommunikationskanäle) 

• Daten zu schulischen Vorleistungen, schulischen Leistungen während der Aufenthaltsdauer 

• Informationen im Zusammenhang mit disziplinarischen Massnahmen 

12.2 Einwilligung in die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken 

Die Eltern und die volljährige Schülerin bzw. der volljährige Schüler willigen hiermit ein, dass das Lyceum Alpinum ihre bzw. 

die personenbezogenen Daten der Schülerin bzw. des Schülers (insbesondere die Kontaktinformationen) zu Markt- und 

Meinungsforschung sowie für eigene Werbe- und Marketingaktionen verarbeitet. Diese Einwilligung kann jederzeit durch 

Mitteilung an das Lyceum Alpinum widerrufen werden. 

12.3 Einwilligung in die Bearbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

Die Schülerin bzw. der Schüler und die Eltern willigen zudem ein, dass das Lyceum Alpinum für die Erbringung der vertrag- 

lichen Leistungen besondere Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet soweit dies notwendig ist, um seine 

Leistungen zu erbringen (bspw. zur Bereitstellung besonderer Mahlzeitenformen, für die spezielle Lernunterstützung oder 

zur Bearbeitung von Gesuchen um Freistellung vom Unterricht für Feiertage). Es handelt sich dabei insbesondere um Daten 

zur Religion, Herkunft oder Gesundheitsdaten. 
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12.4 Nutzung von Fotoaufnahmen 

Die Nutzung von Audio- und fotografischen Aufnahmen ist im separaten Dokument Einwilligung zur Nutzung von Fotoauf- 

nahmen geregelt. 

13. Änderung des Vertrags

Die Information über Änderungen und Ergänzungen des Ausbildungsvertrags bedürfen der schriftlichen Form. 

14. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen dieses Vertrags nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen 

zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht 

werden. Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene Rechtslücken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien, 

auf eine Regelung in der Art und Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und 

Zweck des Vertrags bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre. 

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Zuoz/Schweiz. Das Lyceum Alpinum ist jedoch berechtigt, die Eltern auch an deren Wohn- 

sitz zu belangen. Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches Recht. 

16. Volljährigkeit der Schülerin/des Schülers 

Die Schülerin bzw. der Schüler ist verpflichtet, bei Erreichen der Volljährigkeit diesen Vertrag ebenfalls zu unterzeichnen. 

Damit wird der Schüler bzw. die Schülerin solidarisch haftender Teil der Vertragspartei Eltern. 

17. Bestätigung

Die Unterzeichneten bestätigen, der Schulleitung keine wichtigen Informationen vorenthalten zu haben und den vorliegen- 

den Vertrag, die Schulordnung, die Internatsordnung sowie die Tarifliste (Facts & Figures) auf der Lyceum Alpinum Zuoz 

Homepage zur Kenntnis genommen zu haben. Die Eltern erklären sich mit allen in diesen erwähnten Dokumenten 

enthaltenen Bedingungen, den sich daraus ergebenden Verpflichtungen und mit ihrer solidarischen Haftung, insbesondere 

für ihre finanziellen Verpflichtungen, ausdrücklich einverstanden. 

18. Rechnungsstellung und Extraleistungen 

a. Für Schülerinnen und Schüler mit Anrecht auf den Kantonsbeitrag gemäss Mittelschulgesetz werden die Hauptkosten

jährlich im Februar in Rechnung gestellt, die schulischen und privaten Nebenkosten im Februar und Juli.

b. In den Schulkosten sind nicht inbegriffen: Schulbücher, Schulmaterial, Kopien, Prüfungsgebühren, Fakultativ- und

Förderkurse, Privatstunden, Instrumentalunterricht, besondere Anlässe wie Exkursionen, Ausflüge, Reisen, Mittag- 

essen, Znüni, ärztliche Behandlung in der Krankenabteilung, Medikamente, persönliche Anschaffungen.

Wir bestätigen, dass wir diesen Ausbildungsvertrag vollständig ausgefüllt haben. 

Ort und Datum Unterschrift des Vaters/Erziehungsberechtigten 

Ort und Datum Unterschrift der Mutter/Erziehungsberechtigten 

Ort und Datum Unterschrift Schüler/Schülerin bei Volljährigkeit 

Beilagen siehe Folgeseite 
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Beilagen 

❍ Kopien aller Zeugnisse der letzten beiden Schuljahre

❍ Wohnsitzbestätigung vom steuerrechtlichen Wohnsitz der Eltern 

❍ ein Passfoto

❍ Gesundheitsformular

❍ Student Support Fragebogen

❍ Foto-Einwilligungserklärung
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